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BESCHLUSSE

BESCHLUSS (EU) 2019/844 DES RATES
vom 14. Mai 2019

iiber die Ausiibung der Befugnisse durch den Generalsekretiir des Rates in Bezug auf Beschwerden,
die beim Rat von Bewerbern fiir das Amt des Europiischen Generalstaatsanwalts eingelegt werden

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf den Durchfithrungsbeschluss (EU) 2018/1696 des Rates vom 13. Juli 2018 iiber die Regeln fiir die Tatigkeit
des Auswahlausschusses nach Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/1939 zur Durchfithrung einer Verstirkten
Zusammenarbeit zur Errichtung der Europdischen Staatsanwaltschaft (EUStA) ('), insbesondere auf die Regeln VI.1 und
VIL1 des Anhangs,

gestiitzt auf das Statut der Beamten der Europdischen Union und die Beschiftigungsbedingungen fiir die sonstigen
Bediensteten der Europdischen Union, festgelegt durch die Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates (3
(im Folgenden ,Statut), insbesondere auf Artikel 2 und Artikel 90 Absatz 2,

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1)  GemaR Regel VI.1 des Anhangs des Durchfithrungsbeschlusses (EU) 2018/1696 (im Folgenden ,Regeln fiir die
Tatigkeit des Auswahlausschusses”) konnen Bewerber, die vom Auswahlverfahren fur die Ernennung des
Europdischen Generalstaatsanwalts ausgeschlossen werden, beim Rat eine Beschwerde im Sinne von Artikel 90
Absatz 2 des Statuts einlegen.

(2)  GemdR Regel VIL1 der Regeln fiir die Tatigkeit des Auswahlausschusses kénnen Bewerber, die nicht in die vom
Auswahlausschuss fir die Ernennung des Europidischen Generalstaatsanwalts erstellte Auswahlliste der
qualifizierten Bewerber aufgenommen wurden, beim Rat eine Beschwerde im Sinne von Artikel 90 Absatz 2 des
Statuts einlegen.

(3)  Nach Artikel 2 des Statuts muss jedes Organ festlegen, wer in ihrem Dienstbereich die im Statut tibertragenen
Befugnisse ausiibt, einschlieflich der Befugnisse der Anstellungsbehorde gemidfl Artikel 90 Absatz 2 des Statuts.

(4)  Nach Artikel 240 Absatz 2 Unterabsatz 1 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européischen Union wird der
Rat von einem Generalsekretariat unterstiitzt, das einem Generalsekretir untersteht.

(5)  Die Befugnisse der Anstellungsbehorde in Bezug auf Beschwerden im Sinne von Artikel 90 Absatz 2 des Statuts,
die beim Rat von Bewerbern im Auswahlverfahren fiir die Ernennung des Europiischen Generalstaatsanwalts
gemdfd den Regeln VL1 und VIL1 der Regeln fiir die Tatigkeit des Auswahlausschusses eingelegt werden, sollten
dem Generalsekretir des Rates {ibertragen werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Befugnisse, die der Anstellungsbehorde durch Artikel 90 Absatz 2 des Statuts in Bezug auf Beschwerden iibertragen
werden, die beim Rat gemifs den Regeln VL1 oder VIL1 der Regeln fiir die Tatigkeit des Auswahlausschusses von
Bewerbern eingelegt werden, die vom Auswahlverfahren ausgeschlossen werden oder nicht in die vom Auswahlausschuss
fur die Ernennung des Europdischen Generalstaatsanwalts erstellte Auswahlliste der qualifizierten Bewerber
aufgenommen wurden, werden vom Generalsekretdr des Rates im Namen und unter der Verantwortung des Rates
ausgeiibt.

(') ABL.L282vom12.11.2018,S.8.
() ABLL56vom4.3.1968,S.1.
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Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Geschehen zu Briissel am 14. Mai 2019.

Im Namen des Rates
Der Président
P. DAEA



	BESCHLUSS (EU) 2019/844 DES RATES vom 14. Mai 2019 über die Ausübung der Befugnisse durch den Generalsekretär des Rates in Bezug auf Beschwerden, die beim Rat von Bewerbern für das Amt des Europäischen Generalstaatsanwalts eingelegt werden 

